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Förderrichtlinie zur Verbesserung der Sicherheit und zum Einsatz 
neuer Technologien im Luftverkehr - Klimaschutz im Luftverkehr 
aktiv voranbringen 
 
 
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 
 

hiermit übersende ich Ihnen den Bericht zur Richtlinie über die Gewäh-

rung von Zuwendungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsi-

cherheit, des Umweltschutzes und der Infrastruktur im Luftverkehr sowie 

zur Erforschung und Entwicklung innovativer Luftfahrttechnologien mit 

der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Verkehrsausschusses.  

Die künftige Förderung des Luftverkehrs soll verstärkt dem Klimaschutz 

im Luftverkehr dienende Maßnahmen in den Blick nehmen und ansto-

ßen, um das Ziel eines klimaneutralen Luftverkehrs aktiv voranzubrin-

gen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Oliver Krischer  
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Der Luftverkehr bietet im Mobilitätsbereich Lösungen, die alternativlos und mit Blick auf 

die Globalisierung, aber auch die Mobilitätsbedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger un-

verzichtbar sind. Gleichzeitig ist aber gerade der Luftverkehr in erheblichem Maße mit-

verantwortlich für klimaschädliche Emissionen. 

 

In diesem Kontext sieht der aktuelle Koalitionsvertrag eine wesentliche Priorität in der 

technologieoffenen Forschung und Entwicklung von alternativen Antrieben und neuen 

innovativen Technologien für den Luftverkehr. Nordrhein-Westfalen soll auch in Zukunft 

ein wichtiger Forschungsstandort für Technologien der Klimaneutralität in Mobilität und 

Logistik sein. Erklärtes Ziel ist, die technische Weiterentwicklung bei Flugverfahren und 

klimaneutralen Antrieben im Luftverkehr zu unterstützen und die technische Weiterent-

wicklung bei Flugverfahren und klimaneutralen Antrieben im Luftverkehr zu fördern.  

 

Vor diesem Hintergrund ist es ein wichtiges Anliegen der Landesregierung, die Neuaus-

richtung der Luftfahrt hin zu einem klimafreundlicheren und dann klimaneutralen Fliegen 

zu forcieren. Die vorhandenen Kompetenzen im Bereich Forschung und Entwicklung 

müssen gebündelt werden und das Thema – auch in Zusammenarbeit mit der luftfahrtaf-

finen Industrie – aktiv vorangetrieben und mitgestaltet werden. 

 

Mit der bereits bestehenden Förderrichtlinie für den Luftverkehr wurden bislang Maßnah-

men zur Verbesserung der Flugsicherheit und für den Umweltschutz sowie für die Ertüch-

tigung der Infrastruktur zur Erforschung neuer Luftfahrttechnologien gefördert. Bislang 

war die Förderung jedoch an die Standorte von Flugplätzen gebunden. Aus beihilferecht-

lichen Gründen waren die sechs großen Flugplätze von der Förderung ausgeschlossen. 

Aufgrund der Bindung an die Standorte der Flugplätze waren Forschungseinrichtungen 

und die luftfahrtaffine Industrie von der Förderung ebenfalls ausgeschlossen.  

 

Um die Klimaneutralität des Luftverkehrs in Nordrhein-Westfalen zu forcieren, wurde da-

her die bestehende Förderrichtlinie für die Gewährung von Zuwendungen für Maßnah-

men zur Verbesserung der Flugsicherheit, des Umweltschutzes und der Infrastruktur zur 

Erforschung neuer Luftfahrttechnologien auf Flugplätzen um weitere standortunabhän-

gige Fördertatbestände ergänzt. 

 

Zukünftig sollen insbesondere Investitionen für innovative Produkte und Verfahren in der 

Luftfahrt unterstützt werden, die den Klimaschutz voranbringen und dazu beitragen, den 

Luftverkehrsstandort Nordrhein-Westfalen zukunftssicher zu gestalten und die Lärm- und 

Luftschadstoffemissionen durch die Etablierung moderner technischer An- und Abflug-

verfahren weiter zu verringern. Konkret gefördert werden sollen die Entwicklung und Er-
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probung neuer Optionen und umsetzungsorientierter Strategien für die zukünftige Mobi-

lität von Personen, Gütern oder Luftarbeit sowie von neuartigen beziehungsweise opti-

mierten Vernetzungsmöglichkeiten des Luftverkehrs mit anderen Verkehrsträgern.  

 

Die Forschungsmittel sollen neben Forschungsinstituten auch den in Nordrhein-Westfa-

len angesiedelten luftfahrtaffinen Unternehmen zugutekommen. Zudem sollen die großen 

Flughäfen, die teilweise im Forschungsbereich bereits aktiv sind, stärker in die Pflicht 

genommen werden. Die einschlägigen EU-beihilferechtlichen Vorgaben wurden im Rah-

men der Erweiterung der Förderrichtlinie berücksichtigt.  

 

Ziel der Landesregierung ist, die in Nordrhein-Westfalen vorhandenen Kompetenzen im 

Bereich Forschung und Entwicklung besser zu bündeln und auch in Zusammenarbeit mit 

der Luftfahrtindustrie den Klimaschutz im Luftverkehr hin zu einem klimaneutraleren Luft-

verkehr aktiv voranzubringen. Maßnahmen in diesem Kontext werden über die in der 

Richtlinie im Teil 3 benannten Fördertatbestände abgewickelt, die auch Schwerpunkt der 

zukünftigen Förderung sein sollen. In der Regel handelt es sich dabei um Gemein-

schaftsprojekte eines Forschungsinstituts mit weiteren Partnerinnen und Partnern der 

Luftfahrtindustrie.  

 

Teil 2 der Förderrichtlinie schreibt die bisherige Förderung an Luftverkehrsstandorten fort. 

Eine Förderentscheidung soll aber künftig insbesondere unter dem Aspekt erfolgen, wie 

der oder die antragstellende Betreiber/in die Weiterentwicklung des Standortes auch mit 

Blick auf die Klimaneutralität vorsieht. Ziel ist, eine Transformation des Luftverkehrs in 

der Fläche zu erreichen. 

 

 


